
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/7/3 Bkd21/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.1978

Norm

DSt 1872 §2 D

Rechtssatz

Es bildet ein Standesvergehen, wenn ein Rechtsanwalt unwahre Angaben macht oder es duldet, daß mit seinem

Wissen unrichtige bzw irreführende Angaben gemacht werden (JBl 1915, S 385). (Hier:

Überlassung von Ratenbriefen an eine Versicherungsgesellschaft, die durch Briefkopf, Text und Faksimileunterschrift

den Anschein von ihm stammender anwaltlicher Mahnbriefe erwecken).
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